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Vorläufige Netznutzungsentgelte für den Zugang zu dem Stromverteilungsnetz 

der Stadtwerke Fellbach GmbH 

Netznutzungsentgelte (netto) ab 01. Januar 2020 

(unter Vorbehalt) Stand: 15.10.2019 

 
 
 
 

Preisliste 1 – Entgelte für Entnahme mit Leistungsmessung 
 

Leistungspreissystem für Entnahme mit 
Leistungsmessung 

Jahresleistungspreissystem 

Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer 

< 2.500 h/a >= 2.500 h/a 

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis 

€ / kWa ct / kWh € / kWa ct / kWh 

Mittelspannung 7,97 4,75 106,57 0,80 

Umspannung zur Niederspannung  7,42 6,29 164,79  

Niederspannung 8,22 4,85 71,82 2,31 

 
Aufschlag bei der Abweichung der Spannungsebene einer Entnahmestelle von der Zählung 

 
In der Regel erfolgt die Messung auf der Netzebene des vertraglich vereinbarten Netzanschlusspunktes. Bei Abweichungen von 
diesem Grundsatz werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste durch einen angemessenen Korrekturfaktor bei den 
Messwerten berücksichtigt. 
 
Die Preise verstehen sich zzgl. der Entgelte für Messstellenbetrieb, der Konzessionsabgabe, den Mehrkosten aus dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G), des Aufschlags gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, des Aufschlags gemäß § 17f EnWG, § 18 
AbLaV und der Umsatzsteuer (zzt. 19 %). 
 
 
 
Preisliste 2 – Entgelte für die Entnahme ohne Leistungsmessung 

 
Die Belieferung erfolgt mittels synthetischer Lastprofile. 
 

Entnahme ohne Leistungsmessung 

Jahrespreissystem 

Grundpreis Arbeitspreis 

€ / a ct / kWh 

Niederspannung 40,00 4,75 

 

Entnahme durch Elektro-Speicherheizungen ohne Leistungsmessung 
Arbeitspreis 

ct / kWh 

Niederspannung 3,05 

 

Entnahme durch sonstige unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen,  
(z. B. Elektro-Wärmepumpen) ohne Leistungsmessung 

Arbeitspreis 

ct / kWh 

Niederspannung 3,05 

 
 
Die Preise verstehen sich zzgl. der Entgelte für Messstellenbetrieb, der Konzessionsabgabe, den Mehrkosten aus dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G), des Aufschlags gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, des Aufschlags gemäß § 17f EnWG, § 18 
AbLaV und der Umsatzsteuer (zzt. 19 %). 
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Preisliste 3 – Entgelte für Entnahme mit Leistungsmessung 
 

Monatsleistungspreissystem 
 

Monatsleistungspreissystem  
für Entnahme mit Leistungsmessung 

Monatsleistungspreissystem 

Leistungspreis Arbeitspreis 

€ / kW und Monat ct / kWh 

Mittelspannung 17,76 0,80 

Umspannung zur Niederspannung  27,47  

Niederspannung 11,97 2,31 

 
Aufschlag bei der Abweichung der Spannungsebene einer Entnahmestelle von der Zählung 

 
In der Regel erfolgt die Messung auf der Netzebene des vertraglich vereinbarten Netzanschlusspunktes. Bei Abweichungen von 
diesem Grundsatz werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste durch einen angemessenen Korrekturfaktor bei den 
Messwerten berücksichtigt. 
 
Die Preise verstehen sich zzgl. der Entgelte für Messstellenbetrieb, der Konzessionsabgabe, den Mehrkosten aus dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G), des Aufschlags gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, des Aufschlags gemäß § 17f EnWG, § 18 
AbLaV und der Umsatzsteuer (zzt. 19 %). 
 
 
 

Preisliste 4 – Entgelte für Entnahme mit Leistungsmessung  
 
Netzreservekapazität - Jahresleistungspreissystem 
 

Jahresleistungspreissystem für Entnahme 
mit Leistungsmessung  
Netzreservekapazität  

Netzreservekapazität 

0 h/a bis 200 h/a 201 h/a bis 400 h/a 401 h/a bis 600 h/a 

€ / kWa € / kWa € / kWa 

Mittelspannung 44,16 53,00 61,83 

Umspannung zur Niederspannung  41,20 49,44 57,68 

Niederspannung 68,54 82,25 95,96 

 
Aufschlag bei der Abweichung der Spannungsebene einer Entnahmestelle von der Zählung 

 
In der Regel erfolgt die Messung auf der Netzebene des vertraglich vereinbarten Netzanschlusspunktes. Bei Abweichungen von 
diesem Grundsatz werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste durch einen angemessenen Korrekturfaktor bei den 
Messwerten berücksichtigt. 
 
Die Preise verstehen sich zzgl. der Entgelte für Messstellenbetrieb, der Konzessionsabgabe, den Mehrkosten aus dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G), des Aufschlags gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, des Aufschlags gemäß § 17f EnWG, § 18 
AbLaV und der Umsatzsteuer (zzt. 19 %). 
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Preisliste 5 – Entgelte für Messstellenbetrieb 
 
Kunden mit registrierender Lastgangmessung 
 

Zähler bzw. Komponente 
Messstellenbetrieb 

€/a 

Mittelspannung mit Wandler und TK-Komponente 535,00 

Niederspannung mit Wandler und TK-Komponente 335,00 

Abschlag Wandler Mittelspannung (Stellung kundenseitig) 225,00 

Abschlag Wandler Niederspannung (Stellung kundenseitig) 25,00 

Abschlag TK-Komponente (Stellung kundenseitig) 36,00 

 
Kunden ohne registrierende Lastgangmessung 
 

Zähler bzw. Komponente 
Messstellenbetrieb 

€/a 

Eintarifzähler 8,75 

Zweitarifzähler 10,25 

Prepaymentzähler 31,75 

2-Tarif-2-Richtungszähler 25,75 

Wandler 25,00 

Schaltgerät 9,00 

TK-Komponente  36,00 

 
Jede zusätzliche Ablesung wird mit 5,00€ abgerechnet. 
 
Die Entgelte verstehen sich zzgl. der Umsatzsteuer (zzt. 19%). 
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Preisliste 6 - Gesetzliche Umlagen 
 
Zuzüglich zu den Netzentgelten werden folgende Aufschläge bzw. Umlagen erhoben: 
 

 KWK-G Aufschlag 

 Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV 

 Offshore Netzumlage nach § 17 f EnWG 

 Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV 
 
Die Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende Informationen zu den Umlagen  
entnehmen Sie bitte der gemeinsamen Internetplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber: 
 
www.netztransparenz.de 
 
 
 

Preisliste 7 – Kommunalrabatt und Konzessionsabgabe 
 

Kommunalrabatt 
Gemäß Konzessionsabgabeverordnung (KAV) § 3 Abs. 1 Nr. 1 gewähren wir für den in Niederspannung abgerechneten Eigen-
verbrauch der Gemeinde einen Kommunalrabatt in Höhe von 10 % des Rechnungsbetrages für den Netzzugang. 
 

Konzessionsabgabe  
Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach der geltenden Konzessionsabgabenverordnung und den mit der Stadt Fell-
bach vereinbarten Abgabesätzen.  
 

Lieferart 
Konzessionsabgabe 

in ct / kWh 

Tarifkunden ohne Schwachlast 1,59 

Tarifkunden mit Schwachlast 0,61 

Sondervertragskunden 0,11 

 
 
 

Preisliste 8 – Mehr-/Mindermengenpreise  
 
Die Mehr-Mindermengenpreise finden Sie im Internet auf der Seite des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft) unter 
 
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Mehr-Mindermengen-Abrechnung 
  
 
 

Preisliste 9- Sonstige Dienstleistungen 
 

Pos. Leistung  
Entgelte 

in € 

1. Unterbrechung der Anschlussnutzung  31,50 

2. Wiederherstellung der Anschlussnutzung    31,50 
1)

 

3. Wiederherstellung der Anschlussnutzung außerhalb der regulären Arbeitszeit nach Aufwand 

4. Übermittlung historische Lastgangdaten auf Anfrage 28,00 
 

1)
 Die vorgenannten Entgelte sind ausschließlich in der Netzebene Niederspannung gültig. In allen anderen Netzebenen erfolgt 

die Abrechnung der Leistungen nach Aufwand.  
 
Die Entgelte verstehen sich zzgl. der Umsatzsteuer (zzt. 19%). 
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